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Fachbehördliche Stellungnahmen: 
 
Die Untere Naturschutzbehörde m.H. teilt mit: 
Die zur Stellungnahme eingereichte Bauleitplanung widerspricht den Darstellungen der aktu-
ellen Entwurfsfassung des kommunalen Landschaftsplans. Der Landschaftsplan konkretisiert 
die für örtliche Ebene relevanten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. Die damit zusammenhängenden Planungsabsichten der Stadt sind in-
zwischen planerisch so verfestigt, dass ihre Darstellung im Landschaftsplanentwurf bei der 
Ermittlung und Bewertung abwägungsrelevanter Belange im Rahmen der Bauleitplanung dem 
Abwägungsgebot unterfallen.  
 
In diesem Sinne relevant ist die landschaftsplanerische Darstellung der überplanten Flächen 
als Eignungsfläche E7 für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft. Planerisches Ziel ist an dieser Stelle eine Biotopvernetzungsachse, die zwi-
schen Seebrookswiese, Aubrook und dem Areal um die Astrid-Lindgren-Schule verortet wird. 
Als konkrete Maßnahmen sind für diesen Bereich mehrere Maßnahmen vorgesehen, u. a. die 
Schaffung von Trittsteinbiotopen (z. B. Gehölzinseln und Säume) im Bereich des öffentlichen 
Grüns und ggf. auf den Flächen der Schule. Zudem werden die von der künftigen Bebauungs-
planung erfassten Flächen nach einer Kartierung durch den von der Stadt beauftragten Land-
schaftsplaner als „wertvoll“ (Schulwald) bzw. „noch wertvoll“ (Grünland) klassifiziert. 
 
Nicht zuletzt weise ich darauf hin, dass sich etwa 23 Prozent des künftigen Bebauungsplan-
gebiets im Geltungsbereich der Kreisverordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Schwentinental im Kreis Plön im Verlauf vom Stadtgebiet Preetz bis an die Stadtgrenze von 
Kiel“ vom 21.07.2017 befinden. Im Landschaftsschutzgebiet ist die Errichtung baugenehmi-
gungspflichtiger Anlagen auf baulich nicht genutzten Grundstücken verboten. 
 
In der Gesamtbewertung bestehen seitens der unteren Naturschutzbehörde erhebliche Be-
denken gegen die Option einer baulichen Entwicklung in diesem Bereich. 
 
Die untere Wasserbehörde m.H. teilt mit: 
Die hier vorgelegten Unterlagen sind für eine abschließende Bewertung nicht ausreichend und 
müssen konkretisiert werden. Gegen die Planung bestehen Bedenken und wird seitens der 
unteren Wasserbehörde in seiner jetzigen Form abgelehnt. Die Sicherstellung der Erschlie-
ßung wird aus wasserrechtlicher Sicht momentan nicht in Aussicht erstellt. 
Die Stadt Schwentinental ist für die im B.- Plan Nr. 77 dargestellte Fläche abwasserbeseiti-
gungspflichtig (§ 44 LWG). In der Ortslage Schwentinental betreibt die Stadt zentrale Schmutz- 
und Niederschlagswasseranlagen. Der Schmutz- und Niederschlagswasseranschluss an die 
zentrale Kanalisation, Behandlungsanlagen sowie die Abwassereinleitung in die Gewässer hat 
entsprechend §§ 8, 60, 57 und 83 WHG zu erfolgen. Es ist von Seiten des Abwasserbeseiti-
gungspflichtigen zu klären, inwieweit die vorhandene Kanalisation und die Kläranlage in der 
Lage sind, das zusätzliche Schmutzwasser aus dem Plangebiet aufzunehmen. Das Ergebnis 
mit evtl. nötigen Hinweisen ist der unteren Wasserbehörde vorzulegen. 
Das Plangebiet soll nach den vorliegenden Informationen über die Einleitungsstelle 0011-RW-
18 (Az.: 3116-45-11-9 vom 30.04.2008) entwässern. Aufgrund des Alters der Einleitungser-
laubnis ist diese zu überarbeiten und auf ihre relevanten Parameter hin zu überprüfen (ab-
flusswirksame Fläche, Belastungsgrade der Flächen etc.). Durch die momentan geplante Er-
schließung wird es zu einer signifikanten Steigerung der abflusswirksamen versiegelten Flä-
chen kommen. Die Stadt Schwentinental erarbeitet einen Generalentwässerungsplan im Zuge 
dessen auch die Entwässerung im Bestand überprüft werden soll. Ggf. kann auf die Überprü-
fung der Einleitungsstelle im Bestand während Umsetzung des B.-Plans Nr. 77 verzichtet wer-
den. Dies wäre im weiteren Verfahren in Abhängigkeit von der geplanten Entwässerung zu 
klären. 
Ich weise daraufhin, dass die Einleitungsmenge an besagter Einleitungsstelle in Bezug auf die 
angeschlossene Fläche mit 193 l/s recht hoch ist und wahrscheinlich nicht mehr im Einklang 



Kreis Plön - Bauleitplanung - 

 

Seite 3 von 4 

mit den heutigen Vorgaben steht. Eine Reduzierung der Einleitungsmenge wird nach den Maß-
gaben z.B. der DWA A-102 und des A-RW 1 notwendig werden. Es ist zu überprüfen, ob das 
zusätzlich anfallende Niederschlagswasser von den vorhandenen Niederschlagswasseranla-
gen aufgenommen und entsprechend behandelt werden kann. Es ist ein Entwässerungskon-
zept zur abschließenden Bewertung mit entsprechender Nachweiserbringung zur Sicherstel-
lung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung des B.-Plans Nr. 77 vorzulegen. 
Im Rahmen des B.-Planverfahrens sind in den B.-Planunterlagen prüffähige Aussagen und 
Nachweise hierzu vorzulegen (§§ 47, 51 und 52 LWG). Sollte es durch die mit diesem B.-Plan 
entstehenden Flächen zu Abweichungen von bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnissen 
bzw. Genehmigungen kommen, so sind neue Einleitungserlaubnisse bzw. Genehmigungen 
mit entsprechenden Planungsunterlagen zu beantragen. Das Einreichen der entsprechenden 
Nachweise bzw. Antragsunterlagen bei der unteren Wasserbehörde muss zeitnah erfolgen. 
Erst nach Einreichung der Unterlagen kann über die Erlaubnisfähigkeit der Anträge und damit 
über die Sicherung der Erschließung im B.-Planverfahren entschieden werden (s. Punkt 2 Ein-
führungserlass ARW-1 vom 10.10.2019). Bei den Nachweisen einer ordnungsgemäßen Nie-
derschlagswasserbeseitigung wird auf den gemeinsamen Erlass des Ministeriums für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und des Ministeriums 
für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) zum lan-
desweiten Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten „Wasserrechtliche Anforderungen 
zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbe-
wirtschaftung“ (A-RW-1) vom 10.10.2019 hingewiesen. 
Es werden weiterhin folgende Hinweise für die Niederschlagswasserbeseitigung gegeben: Die 
anerkannten Regeln der Technik (z.B. die DWA A-102) fordern seit Ende 2020 eine Trendum-
kehr von der abflussdominierten Niederschlagswasserbeseitigung. Die Einhaltung eines na-
türlichen Wasserhaushalts unter der Beachtung der Versickerung, der Verdunstung und dem 
Abfluss muss bei der Planung/Überplanung für neue Bauvorhaben Beachtung finden. Die Vor-
habensträger müssen eine Schädigung des Wasserhaushalts begründen, bzw. begründen, 
warum diese nicht vermieden werden kann. Entsiegelungen von z.B. Stellplätzen und die Be-
grünung von Dachflächen können die Flächenrückhaltung am Ursprung verbessern, natürli-
chere Abflussverhältnisse schaffen und Starkregenspitzen und Schadstoffeinträge minimieren 
und ausgleichen. Die Einleitung von Regenwasser ins Grundwasser z.B. durch Versickerungs-
anlagen oder Baumrigolen oder die Nutzung von Zisternen und die damit einhergehende Ent-
lastung unserer Gewässer im Kreis Plön wird von der unteren Wasserbehörde ausdrücklich 
begrüßt. 
Die geplante Fläche des B.-Plans Nr. 77 liegt teilweise innerhalb des Wasserschutzgebiets 
Schwentinetal Zone III B und III A. Es gelten damit die Nutzungseinschränkungen der Flächen 
gemäß der Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Was-
sergewinnungsanlagen der Stadtwerke in Kiel (Wasserschutzgebietsverordnung Schwentine-
tal) vom 27. Januar 2010 (GVOBl. 2010, 22). 
Der Plangebietsteil in Zone III A ist zur Nutzung von Geothermie (Erdwärme) ungeeignet. 
Durch die Lage im Wasserschutzgebiet und die Nähe zu den Förderbrunnen der öffentlichen 
Wasserversorgung können keine wasserrechtlichen Erlaubnisse zum Bau und Betrieb von 
Geothermieanlagen erteilt werden. Das Plangebiet in Zone III B ist eingeschränkt zur Nutzung 
von Geothermie (Erdwärme) geeignet. Durch die Lage im Wasserschutzgebiet und die Nähe 
zu den Förderbrunnen der öffentlichen Wasserversorgung können zwar wasserrechtliche Er-
laubnisse zum Bau und Betrieb von Geothermieanlagen erteilt werden. Diese werden aber mit 
einer Tiefenbegrenzung erteilt werden müssen, welche die Nutzung von z.B. Erdwärmesonden 
faktisch ausschließt. Unter Umständen sind flache Geothermiesysteme wie etwa Spiralkolle-
ktoren möglich. 
 
Die untere Bodenschutzbehörde m.H. teilt mit: 
Im Geltungsbereich ist zum derzeitigen Kenntnisstand keine Altlast und kein altlastenverdäch-
tiger Standort bekannt. Von Seiten der UBB bestehen gegen die Planung keine Bedenken. 
 
 
 
















